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558 DIE BERNER WOCHE

Sonnenuhren.
©ef|t feiten fieljt man beute auf gemeinten Afauertuänbcn

üon Sîirdjen, SHöfteen, @d)ul§äufern ober Sdjlöffcrn jene

Sonnenuhr mit (Ion Cierkreislinien. Had) einem ßolzfcbnitt uon ö. Ijol-
bein d. 3. Der Schatten des Knotens des Zeigers läuft den Cierkrelslinien

entlang. Ulan beachte die hllbfchen Sdjlelfen.

fdfmeigfamen 3eugen einer oergangeneii 3eit, ba man man?
gels einer f£afcbenubr öfters itt ben 3?atl laut, ftdji burdf
ben Soitnenftanb bie Dagesgeit angeben 511 laffen. Sdjon
oiele biefer Sonnenuhren finb Deut Diindjepinfel gum Opfer
gefallen, ttnö too heute nod) eine ftel)t, fann fie füglid) als
Huriofurrt Anfprud) auf pietätoolle S<bonung erbeben. Die
.f>eiruatfcl)utî=33ereinigung macht barum mit Sed)t auf bie

Sflidjt ber Krbattung biefer Altertümer aufmertfam. ©leid)»
geitig regt fie bie Ardfiteiten*) bagu an, bet Neubauten auf
foitft oerlorenen Atauerflädjen Sonnenuhren angubrhtgen;
bies natürlich weniger aus praïtifdjen als aus beforatioen
©rüttben.

moderne Sonnenuhr uon guter dekoratiuer Wirkung; leider ift das
Zifferblatt ganz ungenau.

Die 3eit, ba bie Sonnenuhren auch: neben Den fdjon
beftebenben medjanijdjen Uhren praïtifdjen SBert befolgen,

*) 3n Str-4 (1919) beë „§eimatfc£)iij)'', too ®r. fß. SRüe(ch»©igrift,
fflern, eine pvaftifcîje Anleitung gur Sfimftvuttion bon „(Sonnenuhren
gibt. ®ie Mifd)ce§ gu ben iîlbbitbungcn tinfeveâ SXuffn^eâ ftammett nu8
genannter Qeitfcfjrift.

liegt nicht fehr roeit hinter uns. Seïanntlidji hat jeber Ort
feine hefonbere 3eit, b. h- Die nach: Dem' Soitnenftanb he?

meffene Ortsgeit. Aach biefer fteht, wenn bfe Sonne ihren
SödjftpunW [erreicht hat, ber 3ciger exalt auf 12 Uhr. Ais
«Çolge ber oerfdjiebenen Stellungen Der KrDe gur Sonne
toährenb bes 3abresumlaufes Durchläuft nun aber Die Sonne

Originelle Sonnenuhr in »ezia (tessin). Der Zeiger ift als Senfenblatt
des Schnitters Cod ausgebildet. Die Pfeile bedeuten oon links nach rechts
die Stundenlinien oon 6 Uhr morgens bis 2 Uhr nachmittags. Der Schatten
fteht zioifcben 8 und 9 Uhr. Zur Zeit der Cag- und lladjtgleidje verläuft

die Sptlje des Schattens auf der quer gezogenen Cinie.

ihren Dagbogen am Gimmel nicht g leid) fcfjnell — int Sont»
mer langfamcr, im SBirtter fdjneller. So entftehen, Diffe»
rengen gwifdjen ber Sonnenuhr — bie Die aftronomifdje (Son»
nien») 3eit angibt — unb ber medjanifeben Uhr. früher
ridjtete man bie lebtere nach ber erfteren. Der Hüfter ober
Dorffdjulineifter gab acht auf ben öödfftftanb Der Sonne,
ben Die Sonnenuhr angeigte, unD gab Das Stunbengloden»
geidjen ober ridjtete bann Danach' Die medjamfdje Hircbentibr.
So hatte jebes Dorf feine eigene 3eit. Das führte fpäter,
gu Snt'ouueniengen: Kin Delegramtrt aus ber Oftfdjweig in
bie. Skftfdjweig tant einige Atinuten früher an, als es ah»

gefdjidt würben toar. Die Soft unb bie Kifenbabn tonnten
bes Fahrplans wegen bie Ortsgeit nidjt braucfjen. Darum
würbe biefe Durdji eine Kinbeitsgeit erfebt. 3m 3al)te 1854
erlief) ber Sunbesrat eine SerorDitung, bie bie mittlere
Ortsgeit uon Sem für bas gange Detegrapbenneb ber
Sch-weig als ohligatorifdj, erftärte. Aiit ben Delegtaphen»
uhren bradjte man nadj- unb nadj; audj alle öffenttidfen
unb prioaten Uhren in Hebereinftimmung. Hub als fid)
bann burd) bie 93ebürfuiffe bes internationalen Serletjrs
bie internationale Segeluug ber Zeiteinteilung als notwenbig
erwies, als man am 1. 3uni 1894 hei, uns bie mitteleuro»
päifdje 3eit einführte, ba oerloreu bie Sonnenuhren erft
redft ihre praltifdje Sebcutung als Hontrollinftrumente; beim
nun wirb bie Kinbeitsgeit burdfi ben Delcgrapbett oott einer
aftronoinifdjicn 3entrale aus mitgeteilt; bie Ortsgeit fpielt
teinc Solle mehr.

3m 3Jtittelalter aber unb 311 Seginn ber Seugeit,
namentlich als Hunft unb SBiffeufdjaft, Joattbwerl unb
Sanbet in ben StäDten ihren Auf flieg begannen, ba ftanben
bie Sonnenuhren in hobelt Anfehen. Kin eigenes Hunft»
hanbwerî, bas auf ©eometrie unb Aftrouoinie fujgte, befafgte
fid) mit ber Serftellung oon Sonnenuhren. Als Sonnenuhr»
madjer betätigten fidji ©eiftlidje unb Aergte im Aehenamte,
weil biefe bie gelehrte fiiteratur über Die Sonnenubmtadjer»
Hunft ober ©nomonif gu Iefeit oerftanben. Heber ©nomonit
febrieben unter anbent Albredjt Dürer unb Drei 3abrl)unûerte
fpäter ffieneral Dufonr. Sont Sasler Atatbematiter Seba»
ftian Atünfter (geft. 1552) ift uns ei.n oon £atts £otbein
b. 3. illuftriertes SSert erhalten, betitelt „$ürmalung unb
tünftlid) Sefchreihung ber Dorlogien".

Die Kr'ftellung einer Sonnenuhr, namentlich wenn nadj
ihr bie mittlere Ortsgeit gn jeber 3al)tesgeit leicht ahgelefett
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Sonnenuhren.
Sehr selten sieht man heute auf geweihten Mauerwänden

ìwn Kirchen, Klöstern, Schulhäusern oder Schlössern jene

Zonncnubr mit den LierkreisIInien. lisch einem Holzschnitt von H. Hol-
lieîn d. I, Der Lchstten des Ilnotenz des Geigers läuft den LierkrelsNnien

entlang. Man beachte die Hllbfchen Schielfen.

schweigsamen Zeugen einer vergangenen Zeit, da man man-
gels einer Taschenuhr öfters in den Fall' kam, sich durch
den Sonnenstand die Tageszeit angeben zu lassen. Schon
viele dieser Sonnenuhren sind dem Tünchepinsel zum Opfer
gefallen, und wo heute noch eine steht, kann sie füglich als
Kuriosum Anspruch auf pietätvolle Schonung erheben. Die
Heimatschuh-Vereinigung macht darum mit Recht auf die
Pflicht der Erhaltung dieser Altertümer aufmerksam. Gleich-
zeitig regt sie die Architekten*) dazu an, bei Neubauten auf
sonst verlorenen Mauerflächen Sonnenuhren anzubringen:
dies natürlich weniger aus praktischen als aus dekorativen
Gründen.

Moderne Sonnenuhr von guter dekorativer Wirkung; leider ist das
Zifferblatt ganz ungenau.

Die Zeit, da die Sonnenuhren auch neben den schon

bestehenden mechanischen Uhren praktischen Wert besahen.

*) In Nr. 4 ilülü) des „Heimatschutz", wo Dr. P. Nüesch-Sigrist,
Bern, eine praktische Anleitung zur Konstruktion von.Sonnenuhren
gibt. Die Klischees zu den Abbildungen unseres Aufsatzes stammen aus
genannter Zeitschrift.

liegt nicht sehr weit hinter uns. Bekanntlich hat jeder Ort
seine besondere Zeit, d. h. die nach dent Sonnenstand be-
messene Ortszeit. Nach dieser steht, wenn die Sonne ihren
Höchstpunkt erreicht hat, der Zeiger exakt auf 12 Uhr. Als
Folge der verschiedenen Stellungen der Erde zur Sonne
während des Jahresumlaufes durchläuft nun aber die Sonne

Originelle Sonnenuhr in vezia Gessins. vcr beiger lst als Sensenblatt
des Schnitters dod ausgebildet, vie pseile bedeuten von links nach rechts
die Stundenlinlen von 6 llhr morgens bis 2 llhr nachmittags, ver Schatten
steht zwischen 8 und 3 llhr. 2ur?leit der Lag- und llachtgleiche verläuft

die Spitze des Schattens aus der guer gezogenen Linie.

ihren Tagbvgen am Himmel nicht gleich schnell — im Som-
mer langsamer, im Winter schneller. So entstehen Diffe-
renzen zwischen der Sonnenuhr — die die astronomische (Son-
neu-) Zeit angibt — und der mechanischen Uhr. Früher
richtete man die letztere nach der ersteren. Der Allster oder
Dorfschulmeister gab acht auf den Höchststand der Sonne,
den die Sonnenuhr anzeigte, und gab das Stundenglocken-
zeichen oder richtete dann danach die mechanische Kirchenuhr.
So hatte jedes Dorf seine eigene Zeit. Das führte später,

zu Jnkonvenienzeiu Ein Telegramm aus der Ostschweiz in
die. Westschweiz kam einige Minuten früher an. als es ab-
geschickt worden war. Die Post und die Eisenbahn konnten
des Fahrplans wegen die Ortszeit nicht brauchen. Darum
wurde diese durch eine Einheitszeit ersetzt. Im Jahre 1854
erlieh der Bundesrat eine Verordnung, die die mittlere
Ortszeit von Bern für das ganze Telegraphennetz der
Schweiz als obligatorisch erklärte. Mit den Telegraphen-
uhren brachte man nach und nach auch alle öffentlichen
und privaten Uhren in Uebereinstimmung. Und als sich

dann durch die Bedürfnisse des internationalen Verkehrs
die internationale Regelung der Zeiteinteilung als notwendig
erwies, als man am 1. Juni 1894 bei uns die mitteleuro-,
päische Zeit einführte, da verloren die Sonnenuhren erst
recht ihre praktische Bedeutung als Kontrollinstrumente: denn
nun wird die Einheitszeit durch den Telegraphen von einer
astronomischen Zentrale ans mitgeteilt: die Ortszeit spielt
keine Rolle mehr.

Im Mittelalter aber und zu Beginn der Neuzeit,
namentlich als Kunst und Wissenschaft, Handwerk und
Handel in den Städten ihren Ausstieg begannen, da standen
die Sonnenuhren in hohen: Ansehen. Ein eigenes Kunst-
Handwerk, das auf Geometrie und Astronomie fußte, befaßte
sich mit der Herstellung von Sonnenuhren. Als Sonnenuhr-
macher betätigten sich Geistliche und Aerzte im Nebenamte,
weil diese die gelehrte Literatur über die Sonnenuhrmacher-
Kunst oder Gnomonik zu lesen verstanden. Ueber Enomonik
schrieben unter andern Albrecht Dürer und drei Jahrhunderte
später General Dufour. Vom Basler Mathematiker Seba-
stian Münster (gest. 1552) ist uns ein von Hans Holbein
d. I. illustriertes Werk erhalten, betitelt „Fürmalung und
künstlich Beschreibung der Horlogien".

Die Erstellung einer Sonnenuhr, namentlich wenn nach
ihr die mittlere Ortszeit zu jeder Jahreszeit leicht abgelesen
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©erben foil, ift irt ber 3at ïeinc fo leiste Sacfj,e. Statürtidj
hängt ihre 3auglidjfeit non ber richtigen finge bes 3'ffer»
blattes gur Sonne unb ber richtigen Stellung Des fdfatten»
merfenben ©ifenftabes ab; lefeterer muh bei ben eratten
Sonnenuhren parallel mit ber ©rbadjfe gerichtet fein. Der
beforatioe unb fünftlerifdje SBert toirO bei alten Sonnen»
uhren gelegentlich burdj finnrei.dje Sptiidje toie bje fol»
genben erhöht:

©teirt) tote ber (Scïjnbt bie Stunb tfjxtt brühten,
toirb ®ict) ber Sob bort {jinmm führen,

ober: ;

Set ©chatten reicht gruc! 511 ber Stunb,
®te uns ber Sob toirb machen tunb.

(Ein moberner Sprtid)- gibt uns mit ber ©orftellung
bes SBefens ber Sonnenuhr 3ugteid)i eine fiebertsmarime, Die
311 befolgen jebem nüfelidj fein Dürfte:

Stach eS toie bie Sonnenuhr,
Bäht' bie heitern ©tunbcn nur!

=«= «»

(Sltfabetf) t>ort (Spions.
Sit biefen 3agen tourbe im fitiftorifchen fötufeum 311

3bun eine intereffante ffirubplatte aufgeteilt oott einer
hohen f?rau, bie oor 650 Sabren auf bas öffentliche fieben
ber Stabt einen großen ©influfe ausgeübt hat. (Es ift bie
©rabplatte ber (Elifabetb non ©bâtons, bie als ©lariffin
in Sfrciburg im lledjtlanb geftorben unb in ber Dortigen
8rran3isïanerïirdje beftattet tourbe.

Das 3buner Sdjlofe mit feinen oier ©dtürmen, bits fo
ftolg in bie fiattbe binausfdjaut unb bas öiftorifdje Sötufeum
beherbergt, tourbe um bas 3abr 1191 burdj Sersog ©erdj»
tolb V. oon 3öbnngen nad) beut ©orbilb ber geitgenoffifdjeit
fran3öfifd)en Sdjlöffer errichtet, oielleidjt auf römifdjen,
oielleicht auf frühmittelalterlichen Dîuitteu. Stach- beffen, im
Safere 1218 erfolgten 3obc tarnen Sdjlofe unb Serrfcfeaft
3buit burd) ©rbfcfeaft atc ©raf Sartmamt ben Sängern oon
Rpburg, ber in 3toeiter ©he mit ©Iifabeth oon ©hâtons oer»
heiratet toar. Dt-efe überlebte ihren im Safere 1263 oerftor»
Denen ©atten noch um 12 Söhre. Sie ftarh im Sahre 1275.
Dtefc ©lifahetl) oerlieb ber Stabt 3d)«» int Sahre 1264 eine
Sanbfcfte ober Stabtorbnung, bie altcrbings eine beinahe
©örtliche ©bfdjrift ber Sanboefte ber Stabt fSrreiburg im
Uedjtlanb ift, aber für- 3f)un oon foldjer ©ebeutung toar, bafe

fie nod) bis ins 17. Saferbunbert ©eltung Behielt unb oon
3cit 311 3-eit ben ©ärgern oorgelefctt ©ttrbe. Sie ift auf
oier ©ergamenthlättern in fateitrifcTjer Spradje oerfafet unb

jdite Sonnenuhr a«t dem Rote zur neubrücke bei Bern. Die clip-

befindet fich iti einem maierifchen Winkel an uiel begangenem 5tifiiocg
und lourde jüngft durd) Renooleren oor dem uölligen Verfall beutahrt;

fie hat Vlertelftunden»6inteilung.

Sonnenuhr über einem Rauseingang am Stadtbad) in Rern. Die gut
angebrachte Uhr erhöht den Reiz der originellen Raustüre.

mit bem Siegel ber ©Iifabeth 001t fitjburg oerfeheit. 3m
Sahre 1779 tourbe fie oon Ratsherr ©ufern ins Deutfdjc
üherfeht, her fie, mit Rommentar oerfeheit, in Sern Druden
tiefe. Sie beftätigt in 105 ©rtifeln Den ©ärgern ihre Stabt»
redjte unb Freiheiten, bie fie fdjoit unter Den ©bellt oon
3huit feit ©eni-gftens 300 Sah reu befeffen haben toolleit,
unb fängt mit ben ©Sorten an:

„©her bies fiitb bie Stabtredjte."
Shr hauptfädjlidjfter Snhalt ift folgenber: Die ©urger

oon 3huit tonnten 3orwärter unb üßeihel felbft wählen.
Dreimal im Sabre tourbe heim fÇreienDof bie ©emeinbe
3ufammenherufen, ,,ba Serrfdjaft unb ©urger 311 ©erid)t
fifeen unb nad) ber ©urgent Safemtgen unb ©edj-ten ur=
teilen ©erben unb nid)t anDers." Die ©urger hatten feinen
Stabtsoll 311 he3al)len uitb tonnten Die ©UntenD nufeett.
Sßenn ein Feentber einen ©ärger fd)tug, würbe er an einen
©fahl gehuitben unb geftäubt. Sat uingcfehrt ein ©ärger
einen Frembeit gefdjtag-en, fo tnttfe er beut Sdjultfeeife 60

Sdjtlling unb bem ©efdjfageneu 3 Schilling, hat er ihn
blutrünftig gefdjlagcn, 60 Sdjilling hesahlen. ©s wirb fer»

ner bas ©rbredjt swifdj-ett ©begatten tittb Rinöern geregelt.
SBenn iemanb ben StaDtfrieben ferkfet, bas feeifst, wenn er
einen blutrünftig fdjlägt, foil ihm bie Saub abgehauen
werben, wenn er ihn totfdfiägt, foil er enthauptet werben.
SBenn er aber entfommt, foil ber Dadjgiebel feines Saufes
abgebrodjett unb ein Saht lang nicht wieber aufgebaut
werben. ©3er innert ber Sta0t3ielen Den ©3ert oon 5 Sd)il=
ling ftiefelt, foil für bas erfte fötal gehranbtnarfet tuiD wenn
er 311m 3wettertmal ergriffen wirb, gebenft werben. ÜBeuit
eilt fieibeigener Sahr unb 3ag itt ber Stabt lebt, fo wirb
er frei unb fattit nidjt guriicïgeforbert toerOen. SBettn ientanb
ben Sausfrieben hrid)t, fo fann ihn ber Sausbcfifeer ftraflos.
fdjlagen, entfommt er ungeftraft, 3ahlt er bem ©elcibigten
3 ©futtb Strafe unb bem Sdjultljeifeen gleidjoief. 2ßirö
einer wegen fötorbtat bingeridjtet, fo gehören bes fötörbers
©titer, bie innert beit StaOtgielen fiitb, bem Serrn unb ber
fieib ben ©ärgern, b. h- er Darf heerbigt werben. Reiner foil
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werden soll, ist in der Tat keine so leichte Sache. Natürlich
hängt ihre Tauglichkeit von der richtigen Lage des Ziffer-
blattes zur Sonne und der richtigen Stellung des schatten-
werfenden Eifenstabes ab! letzterer mutz bei deu exakten
Sonnenuhren parallel mit der Erdachse gerichtet sein. Der
dekorative und künstlerische Wert wird bei alten Sonnen-
»hren gelegentlich durch sinnreiche Sprüche wie oje fol-
genden erhöht:

Gleich wie der Schabt die Stund thut brühren,
wird Dich der Tod von hinnen führen,

oder: ^

Der Schatten reicht zruck zn der Stund,
Die uns der Tod wird machen kund.

Ein moderner Spruch gibt uns mit der Vorstellung
des Wesens der Sonnenuhr zugleich eine Lebensmarime, die
zu befolgen jedem nützlich sein dürfte:

Mach es wie die Sonnenuhr,
Zähl' die heitern Stunden nur!

-»»»^^ ^ »»»

Elisabeth von Châlons.
In diesen Tagen wurde im Historischen Museum zu

Thun eine interessante Grabplatte aufgestellt von einer
hohen Frau, die vor 650 Iahren auf das öffentliche Leben
der Stadt einen großen Einfluß ausgeübt hat. Es ist die
Grabplatte der Elisabeth vou Châlons, die als Clarissin
in Freiburg im Uechtland gestorben und in der dortige»
Franziskanerkirche bestattet wurde.

Das Thuner Schloß mit seinen vier Ecktttrmeu, das so

stolz in die Lande hinausschaut und das Historische Museum
beherbergt, wurde um das Jahr 11S1 durch Herzog Verch-
told V. von Zähringen nach dem Vorbild der zeitgenössischen
französischen Schlösser errichtet, vielleicht auf römischen,
vielleicht auf frühmittelalterlichen Ruinen. Nach dessen, im
Jahre 1218 erfolgten Tode kamen Schloß und Herrschaft
Thun durch Erbschaft au Graf Hartmann den Jüngern von
Kyburg, der in zweiter Ehe mit Elisabeth von Châlons ver-
heiratet war. Diese überlebte ihren im Jahre 1263 verstor-
denen Gatten noch um 12 Jahre. Sie starb im Jahre 1275.
Diese Elisabeth verlieh der Stadt Thun im Jahre 1264 eine
Handfeste oder Stadtordnung, die allerdings eine beinahe
wörtliche Abschrift der Handveste der Stadt Freiburg im
Uechtland ist, aber für Thun von solcher Bedeutung war, daß

sie noch bis ins 17. Jahrhundert Geltung behielt und von
Zeit zu Zeit den Bürgern vorgelesen wurde. Sie ist auf
vier Pergamentblättern in lateinischer Sprache verfaßt und

NNe Sonnenuhr sut dem pote eur Neubrücke bei kern, vie Uhr
befindet sich In einem malerischen Winkel an viel begangenem Snspveg
und wurde jüngst durch Renovieren vor dem völligen Verfall bewahrt:

sie hat Vlertelftunden-Kintelinng.

Sonnenuhr über einem pauseingang am Stadtba» in Nern. vie gut
angebrachte Uhr erhöht den Nei? der originellen haustüre.

mit dem Siegel der Elisabeth von Kyburg versehen. Im
Jahre 1779 wurde sie von Ratsherr Rubin ins Deutsche
übersetzt, der sie, mit Kommentar versehen, in Bern drucken
ließ. Sie bestätigt in 105 Artikeln den Bürgern ihre Stadt-
rechte und Freiheiten, die sie schon unter den Edeln von
Thun seit wenigstens 300 Jahren besessen haben wollen,
und fängt mit den Worten an:

„Aber dies sind die Stadtrechte."

Ihr hauptsächlichster Inhalt ist folgender: Die Burger
von Thu» konnten Torwärter und Weibel selbst wählen.
Dreimal im Jahre wurde beim Freienhof die Gemeinde
zusammenberufen, „da Herrschaft und Burger zu Gericht
sitzen und nach der Bürgern Satzungen und Rechten ur-
teilen werden und nicht anders." Die Burger hatten keinen

Stadtzoll zu bezahlen und konnten die Allmend nutzen.
Wenn ein Fremder einen Bürger schlug, wurde er an einen
Pfahl gebunden und gestäubt. Hat umgekehrt ein Bürger
einen Fremden geschlagen, so muß er dem Schultheiß 60

Schilling und dein Geschlagenen 3 Schilling, hat er ihn
blutrünstig geschlagen, 60 Schilling bezahlen. Es wird fer-
»er das Erbrecht zwischen Ehegatten und Kindern geregelt.
Wenn jemand den Stadtfrieden bricht, das heißt, wenn er
einen blutrünstig schlägt, soll ihm die Hand abgehauen
werden, wenn er ihn totschlägt, soll er enthauptet werden.
Wenn er aber entkömmt, soll der Dachgiebel seines Hauses
abgebrochen und ein Jahr lang nicht wieder aufgebaut
werden. Wer innert der Stadtzielen den Wert von 5 Schil-
ling stiehlt, soll für das erste Mal gebrandmarket und wenn
er zum zweitenmal ergriffen wird, gehenkt werden. Wenn
ein Leibeigener Jahr und Tag in der Stadt lebt, so wird
er frei und kann nicht zurückgefordert werden. Wenn jemand
den Hausfrieden bricht, so kann ihn der Hausbesitzer straflos,
schlagen, entkommt er ungestraft, zahlt er dem Beleidigten
3 Pfund Strafe und dem Schultheißen gleichviel. Wird
einer wegen Mordtat hingerichtet, so gehören des Mörders
Güter, die innert den Stadtzielen sind, den, Herrn und der
Leib den Bürgern, d. h. er darf beerdigt werden. Keiner soll
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